
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Erlebnisangebote  

und Verkauf von Waren und Gutscheinen durch Erlebnisanbieter  

 
Sehr geehrte Gäste, 
die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen dem Kunden und im jeweiligen Angebot genannten 
Erlebnisanbieter ( EA  zu Stande kommenden Dienstleistungsvertrages zur Erbringung von Erlebnisangeboten oder den Verkauf von Waren 
und Gutscheinen durch den Erlebnisanbieter. Sie ergänzen bei Erlebnisangeboten die gesetzlichen Vorschriften der §§ 611 ff. BGB und bei Kaufverträgen die 
Vorschriften der §§ 433 ff. BGB und füllen diese aus. Bitte lesen Sie daher diese Geschäftsbedingungen vor Ihrer Buchung sorgfältig durch! 

 

1. Stel lung der  EA; Geltungsbereich dieser Geschäftsbedingungen; 
anzuwendende Rechtsvorschriften 

1.1. Die vorliegenden Geschäftsbedingungen für Erlebnisangebote gelten 
für Erlebnisangebote, Gästeführungen, Touren und Schifffahrten, die von 
dem jeweiligen EA angeboten werden, und die gemäß § 651a Abs. 5 Nr. 2 
BGB weniger als 24 Stunden dauern und keine Übernachtung umfassen 
(Tagesreisen) und deren Reisepreis 500 Euro nicht übersteigt. Diese 
Tagesangebo  
1.2. EA erbringt die ausgeschriebenen Erlebnisangebotsleistungen als 
Dienstleister und unmittelbarer Vertragspartner des Kunden bzw. des 
Auftraggebers. 
1.3. Auf das Rechtsverhältnis zwischen EA und dem Kunden, bzw. dem 
Auftraggeber finden in erster Linie die mit EA getroffenen Vereinbarungen, 
ergänzend diese Vertragsbedingungen, hilfsweise die gesetzlichen 
Vorschriften über den Dienstvertrag §§ 611 ff. BGB Anwendung. 
1.4. Soweit in zwingenden internationalen oder europarechtlichen 
Vorschriften, die auf das Vertragsverhältnis mit EA anzuwenden sind, nichts 
anderes zu Gunsten des Kunden bzw. des Auftraggebers bestimmt ist, findet 
auf das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis mit EA ausschließlich 
deutsches Recht Anwendung. 
1.5. Die nachfolgenden Bestimmungen finden nur Anwendung auf 
Erlebnisangebote von EA. Auf Reiseverträge und Mehrtagesfahrten, die 
Unterkunftsleistungen beinhalten, finden die Reisebedingungen von EA 
Anwendung. 

2. Vertragsschluss; Gruppen, Stel lung eines Gruppenauftraggebers 

2.1. Für alle Buchungen von Erlebnisangeboten gilt: 
a) Grundlage des Angebots von EA und der Buchung des Kunden sind die 
Beschreibung des Erlebnisangebots und die ergänzenden Informationen in 
der Buchungsgrundlage soweit diese dem Kunden bei der Buchung 
vorliegen. 
b) Weicht der Inhalt der Buchungsbestätigung vom Inhalt der Buchung ab, 
so liegt ein neues Angebot von EA vor. Der Vertrag kommt auf der 
Grundlage dieses neuen Angebots zustande, wenn der Kunde die Annahme 
durch ausdrückliche Erklärung, Anzahlung oder Restzahlung oder die 
Inanspruchnahme der Leistungen erklärt. 
c) Der die Buchung vornehmende Kunde haftet für die vertraglichen 
Verpflichtungen von Mitteilnehmenden, für die er die Buchung vornimmt, 
wie für seine eigenen, soweit er eine entsprechende Verpflichtung durch 
ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat. Das gleiche gilt 
entsprechend für Gruppenauftraggeber oder Gruppenverantwortliche im 
Hinblick auf geschlossene Gruppenangebote im Sinne der nachstehenden 
Ziffer 2.2. und die vom Gruppenauftraggeber oder 
Gruppenverantwortlichen angemeldeten Reiseteilnehmer. 
2.2. Die nachstehenden Bedingungen gelten ergänzend für 
Erlebnisangebote geschlossener Gruppen. Erlebnisangebote für 
geschlossene Gruppen im Sinne dieser Bestimmungen sind ausschließlich 
Gruppenangebote, die von EA als verantwortlichem Anbieter organisiert 
und über einen Gruppenverantwortlichen bzw. Auftraggeber gebucht 
und/ oder abgewickelt werden, der als Bevollmächtigter für einen 
bestimmten Teilnehmerkreis handelt. 
2.3. EA und der jeweilige Gruppenauftraggeber können in Bezug auf eine 
solche Gruppenreise vereinbaren, dass dem Gruppenauftraggeber als 
bevollmächtigtem Vertreter der Teilnehmer des Gruppenangebots 
besondere Rechte eingeräumt werden. 
2.4. EA haftet nicht für Leistungen und Leistungsteile, gleich welcher Art, 
die  mit oder ohne Kenntnis von EA  vom Gruppenauftraggeber, bzw. 
Gruppenverantwortlichen zusätzlich zu den Leistungen von EA angeboten, 
organisiert, durchgeführt und/ oder den Kunden zur Verfügung gestellt 

werden. Hierzu zählen insbesondere vom Gruppenauftraggeber, bzw. 
Gruppenverantwortlichen organisierte An- und Abreisen zu und von dem 
mit EA vertraglich vereinbarten Ab- und Rückfahrtort, nicht im 
Leistungsumfang von EA enthaltene Veranstaltungen vor und nach dem 
Erlebnisangebot und unterwegs (Fahrten, Ausflüge, Begegnungen usw.) 
sowie vom Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppenverantwortlichen selbst 
eingesetzte und von EA vertraglich nicht geschuldete Reiseleiter. 
2.5. EA haftet nicht für Maßnahmen und Unterlassungen des 
Gruppenauftraggebers, bzw. Gruppenverantwortl ichen oder des vom 
Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppenverantwortlichen eingesetzten 
Reiseleiters vor, während und nach der Reise, insbesondere nicht für 
Änderungen vertraglicher Leistungen, welche nicht mit EA abgestimmt sind, 
Weisungen an örtliche Führer, Sonderabsprachen mit den verschiedenen 
Leistungsträgern, Auskünften und Zusicherungen gegenüber den Kunden. 
2.6. Soweit nicht ausdrücklich vereinbart, sind Gruppenauftraggeber, bzw. 
Gruppenverantwortliche oder von diesen eingesetzte Reiseleiter nicht 
berechtigt oder bevollmächtigt, Mängelanzeigen der Teilnehmer des 
Gruppenangebots entgegenzunehmen. Sie sind auch nicht berechtigt vor, 
während oder nach dem Erlebnisangebot für EA Beanstandungen des 
Kunden oder Zahlungsansprüche namens EA anzuerkennen. 
2.7. Buchungen von Erlebnisangeboten sind unmittelbar für den Kunden 
verbindlich und führen bereits durch die telefonische oder mündliche 
Bestätigung der EA zum Abschluss des verbindlichen Vertrages über das 
Erlebnisangebot. Der Vertrag kommt also mit dem Zugang der 
Buchungsbestätigung (Annahmeerklärung) durch EA zustande, die keiner 
Form bedarf, mit der Folge, dass auch mündliche und telefonische 
Bestätigungen für den Kunden rechtsverbindlich sind.  
2.8. EA weist darauf hin, dass nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 312g 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 9 BGB), auch wenn der Dienstleistungsvertrag im 
Fernabsatz geschlossen wurde, kein Widerrufsrecht besteht, sofern der 
Vertrag für die Erbringung einen spezifischen Termin oder Zeitraum 
vorsieht. Die übrigen gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungsrechte des 
Kunden bleiben davon unberührt. Ergänzend wird auf die Hinweise zum 
Widerrufsrecht des AEA verwiesen. 
2.9. Bei Buchungen, die über den Internetauftritt des EA, der 
Tourismusorganisation oder anderer Vermittler erfolgen, gilt für den 
Vertragsabschluss: 
a) Mit Betätigung des Buttons (der Schaltfläche) zahlungspflichtig buchen  
(oder vergleichbar eindeutig bezeichnet) bietet der Kunde EA den Abschluss 
des Vertrages über das Erlebnisangebot verbindlich an. Dem Kunden wird 
der Eingang seiner Buchung unverzüglich auf elektronischem Weg 
bestätigt. 
b) Die Übermittlung des Vertragsangebots durch Betätigung des Buttons 
zahlungspflichtig buchen" begründet keinen Anspruch des Kunden bzw. 

des Auftraggebers auf das Zustandekommen eines Vertrages mit EA 
entsprechend seiner Buchungsangaben. EA ist vielmehr frei in ihrer 
Entscheidung, das Vertragsangebot des Kunden bzw. des Auftraggebers 
anzunehmen oder nicht. 
c) Der Vertrag kommt durch den Zugang der Buchungsbestätigung von EA 
beim Kunden bzw. beim Auftraggeber zu Stande.  

3. Leistungen, Ersetzungsvorbehalt; abweichende Vereinbarungen; 
Änderung wesentl icher Leistungen; Dauer von Leistungen; 
Witterungsverhältnisse 

3.1. Die geschuldete Leistung von EA besteht aus der Erbringung der 
jeweiligen Leistung entsprechend der Leistungsbeschreibung und den 
zusätzlich getroffenen Vereinbarungen. 
3.2. Sofern für eine Leistung eine bestimmte Gruppengröße nicht unter- 
oder überschritten werden darf, ist dies in der Leistungsbeschreibung 
angegeben. 



3.3. Änderungen oder Ergänzungen der vertraglich ausgeschriebenen 
Leistungen bedürfen einer ausdrücklichen Vereinbarung mit EA, für die aus 
Beweisgründen dringend die Textform empfohlen wird. 
3.4. Änderungen wesentlicher Leistungen, die von dem vereinbarten Inhalt 
des Vertrages abweichen und, die nach Vertragsabschluss notwendig 
werden (insbesondere auch Änderungen im zeitlichen Ablauf der jeweiligen 
Leistungserbringung) und von EA nicht wider Treu und Glauben 
herbeigeführt wurden, sind gestattet, soweit die Änderungen nicht 
erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der Leistung nicht beeinträchtigen. 
Etwaige Gewährleistungsansprüche des Kunden bzw. des Auftraggebers im 
Falle solcher Änderungen wesentlicher Leistungen bleiben unberührt. 
3.5. Angaben zur Dauer von Leistungen sind Circa-Angaben. 
3.6. Für Witterungsverhältnisse und deren Auswirkungen auf vereinbarte 
Leistungen gilt:  
a) Soweit im Einzelfall nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist, finden die 
vereinbarten Leistungen bei jedem Wetter statt. 
b) Witterungsgründe berechtigen demnach den Kunden, bzw. den 
Auftraggeber nicht zum kostenlosen Rücktritt bzw. zur Kündigung 
bezüglich des Vertrages mit EA. Dies gilt nur dann nicht, wenn durch die 
Witterungsverhältnisse Körper, Gesundheit oder Eigentum des Kunden 
bzw. der Teilnehmer des Auftraggebers an der Leistung so erheblich 
beeinträchtigt werden, dass die Durchführung für den Kunden bzw. den 
Auftraggeber und seine Teilnehmer objektiv unzumutbar ist. 
c) Liegen solche Verhältnisse bei Beginn der Leistung vor oder sind vor 
Leistungsbeginn für dessen vereinbarten Zeitpunkt objektiv zu erwarten, so 
bleibt es sowohl dem Kunden bzw. dem Auftraggeber und EA vorbehalten, 
den Vertrag über die Leistung ordentlich oder außerordentlich zu kündigen 
d) Im Falle einer solchen Kündigung durch EA bestehen keine Ansprüche 
des Kunden bzw. Auftraggebers auf Erstattung von Kosten, insbesondere 
von Reise- und Übernachtungskosten, es sei denn, dass diesbezüglich 
vertragliche oder gesetzliche Ansprüche des Kunden bzw. Auftraggebers 
auf Schadensersatz oder Aufwendungsersatz begründet sind. 

4. Leistungserbringung und Zahlungsmodalitäten 

4.1. Die vereinbarten Leistungen schließen die Erbringung der Leistungen 
und zusätzlich ausgeschriebener oder vereinbarter Leistungen ein. 
4.2. Der vereinbarte Preis ist nach Festlegung durch die EA bei 
Onlinezahlung direkt mit Buchungsabschluss, andernfalls spätestens 14 
Tage nach Rechnungsdatum oder bei Antritt des Erlebnisgebots zu 
entrichten. 
4.3. Soweit kein vertragliches oder gesetzliches Rücktrittsrecht des Kunden 
besteht und EA zur Erbringung der vertraglichen Leistungen bereit und in 
der Lage ist, gilt: 
a) Leistet der Kunde den Leistungspreis bei Vorliegen der 
Fälligkeitsvoraussetzungen nicht oder nicht vollständig, so ist EA 
berechtigt, nach Mahnung mit angemessener Fristsetzung und Ablauf 
dieser Frist vom Vertrag zurückzutreten und vom Kunden Schadensersatz 
gem. §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB nach Maßgabe nachstehender Ziffer 7 
zu fordern, es sei denn, dem Kunden steht zum Zeitpunkt der Fälligkeit ein 
Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht zu oder der Kunde hat den 
eingetretenen Zahlungsverzug nicht zu vertreten. 
b) Ohne vollständige Bezahlung des Leistungspreises besteht kein 
Anspruch des Kunden auf Inanspruchnahme der Leistungen. 

5. Umbuchungen; Änderungen der Rechnungsanschrift  

5.1. Ein Anspruch des Kunden bzw. des Auftraggebers nach 
Vertragsabschluss auf Änderungen hinsichtlich des Termins der Leistung, 
der Uhrzeit, des Ausgangs- und des Zielortes der Leistung (Umbuchung) 
besteht nicht. Auf Wunsch des Kunden bzw. des Auftraggebers kann 
geprüft werden, ob eine Umbuchung dennoch möglich ist. Die 
Umbuchungsanfrage wird nur in Textform entgegengenommen. 

6. Nichtinanspruchnahme von Leistungen 

6.1. Nehmen der Kunde bzw. der Auftraggeber die vereinbarten Leistungen, 
ohne dass dies von EA zu vertreten ist, insbesondere durch Nichterscheinen 
zur jeweiligen Leistungserbringung ohne Kündigung des Vertrages, ganz 
oder teilweise nicht in Anspruch, obwohl EA zur Leistungserbringung bereit 
und in der Lage ist, so besteht kein Anspruch auf Rückerstattung bereits 
geleisteter Zahlungen. 
6.2. Für die vereinbarte Vergütung gilt die gesetzliche Regelung (§ 615 S. 1 
und 2 BGB): 
a) Die vereinbarte Vergütung ist zu bezahlen, ohne dass ein Anspruch auf 

Nachholung der Leistung besteht. 
b) EA hat sich jedoch auf die Vergütung ersparte Aufwendungen anrechnen 
zu lassen sowie eine Vergütung, die EA durch eine anderweitige 
Verwendung der vereinbarten Dienstleistungen erlangt oder zu erlangen 
böswillig unterlässt. 

7. Rücktritt von EA wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl  

7.1. EA kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl nach Maßgabe 
folgender Regelungen zurücktreten: 
a) Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeitpunkt des Rücktritts 
durch EA muss in der konkreten Leistungsausschreibung oder, bei 
einheitlichen Regelungen für bestimmte Arten von Erlebnisangeboten, in 
einem allgemeinen Hinweis oder einer allgemeinen Leistungsbeschreibung 
deutlich angegeben sein. 
b) EA hat die Mindestteilnehmerzahl und die späteste Rücktrittsfrist in der 
Buchungsbestätigung deutlich anzugeben oder dort auf die 
entsprechenden Angaben in der Leistungsbeschreibung zu verweisen. 
c) EA ist verpflichtet, dem Kunden gegenüber, die Absage des 
Erlebnisangebots unverzüglich zu erklären, wenn feststeht, dass das 
Erlebnisangebot wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl nicht 
durchgeführt wird. 
d) Im Falle einer vereinbarten Mindestteilnehmerzahl wird mit Buchung 
eine in der Ausschreibung angegebene Anzahlung zur Zahlung fällig, die 
Restzahlung mit Bestätigung der Durchführung. 
7.2. Wird das Erlebnisangebot aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält 
der Kunde auf das Erlebnisangebot geleistete Zahlungen unverzüglich 
zurück. 

8. Kündigung und Rücktritt durch den Kunden bzw. den Auftraggeber  

8.1. Der Kunde bzw. der Auftraggeber können den Vertrag mit EA nach 
Vertragsabschluss kündigen. Die Kündigung bedarf keiner bestimmten 
Form. Eine Kündigung in Textform wird jedoch dringend empfohlen. 
Kündigt der Kunde bzw. Auftraggeber oder nimmt er Leistungen ohne 
Kündigungserklärung - insbesondere durch Nichterscheinen - nicht in 
Anspruch, so kann EA den Leistungspreis für die vorgehaltenen 
Leistungen und die damit verbundenen Aufwendungen verlangen.  
8.2. Die Stornierungsgebühren ergeben sich aus den ausdrücklichen 
Festlegungen in der Ausschreibung des Erlebnisangebots des EA. Soweit 
vom EA in der Ausschreibung des Erlebnisangebots keine anderweitige 
ausdrückliche Festlegung getroffen ist, werden Stornierungsgebühren in 
Höhe von 100% des Gesamtpreises fällig. 
8.3. Soweit auf Grundlage der vom EA festgelegten 
Stornierungsbedingungen zu Gunsten des Kunden im Falle des Rücktritts 
bzw. Kündigung eine anteilige Rückzahlung fällig ist, erfolgt eine ggfls. 
fällige anteilige Rückzahlung von bereits geleisteten Zahlungen 
ausschließlich durch den EA. Vermittler von EA mit Inkassovollmacht sind 
ausdrücklich nicht berechtigt oder verpflichtet, im Namen und auf 
Rechnung des EA Rückzahlungen zu leisten.  
8.4. Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, EA nachzuweisen, 
dass EA überhaupt kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden 
entstanden ist, als die geforderte Entschädigung. 
8.5. Durch die vorstehenden Kündigungsregelungen bleiben gesetzliche 
oder vertragliche Kündigungsrechte des Kunden im Falle von Mängeln der 
Dienstleistungen von EA sowie sonstige gesetzlichen 
Gewährleistungsansprüche unberührt. 

9. Haftung von EA; Versicherungen 

9.1. EA haftet unbeschränkt, soweit 
- der Schaden aus der Verletzung einer wesentlichen Pflicht von EA 

resultiert, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrags überhaupt erst ermöglicht oder deren Verletzung die Erreichung 
des Vertragszwecks gefährdet oder 

- der Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit des Kunden resultiert. 

Im Übrigen ist die Haftung von EA beschränkt auf Schäden, die von EA oder 
den Erfüllungsgehilfen von EA vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht 
wurden. 

9.2. EA haftet nicht für Leistungen, Maßnahmen oder Unterlassungen von 
Beherbergungs- und Verpflegungsbetrieben, oder sonstigen Anbietern, die 
anlässlich der Leistung besucht werden, es sei denn, dass für die 
Entstehung des Schadens eine schuldhafte Pflichtverletzung von EA 



ursächlich oder mitursächlich war. 
9.3. Die vereinbarten vertraglichen Leistungen enthalten Versicherungen 
zu Gunsten des Kunden bzw. des Auftraggebers nur dann, wenn dies 
ausdrücklich vereinbart ist. Dem Kunden bzw. dem Auftraggeber wird der 
Abschluss einer Leistungsrücktrittskostenversicherung ausdrücklich 
empfohlen. 

10. Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen 

10.1. EA kann den Dienstleistungsvertrag ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen, wenn der Kunde ungeachtet einer Abmahnung von EA nachhaltig 
stört oder wenn er sich in solchem Maß vertragswidrig verhält, dass die 
sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. 
10.2. Kündigt EA, so behält EA den Anspruch auf den Leistungspreis; EA 
muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen 
Vorteile anrechnen lassen, die EA aus einer anderweitigen Verwendung der 
nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt. 

11. Besondere Obliegenheiten der Kunden in Bezug auf Erlebnisangebote 
mit körperl icher Aktivität (z.B. mit Fahrrad oder Segway) 

11.1. Es obliegt dem Gast sich vor der Buchung und vor Inanspruchnahme 
der Erlebnisangebote zu informieren, ob diese für ihn unter 
Berücksichtigung seiner persönlichen gesundheitlichen Disposition 
geeignet sind. 
11.2. EA schuldet diesbezüglich ohne ausdrückliche Vereinbarung eine 
besondere, insbesondere auf den jeweiligen Gast abgestimmte, 
medizinische Aufklärung oder Belehrung, nicht. 
11.3. EA bzw. dessen Erfüllungsgehilfen (Guides etc.) können den Gast bei 
begründeten Anzeichen, dass die Erlebnisangebote den Kunden 
überfordern könnten, ganz oder teilweise ausschließen, wenn der Gast sich 
oder andere hierdurch zu gefährden droht. Ziffer 6 ff. gelten entsprechend. 
11.4. Für den Fall, dass der Gast wegen einer nicht vom Anbieter 
verschuldeten Verletzung oder Erkrankung oder auf eigenen Wunsch 
ausscheidet oder abbricht gelten ebenso die Regelungen gem. Ziffer 6 ff. 
11.5. Trotz Begleitung der Erlebnisangebote durch einen Guide, erfordern 
die Erlebnisangebote ein hohes Maß an Eigenverantwortung des Gastes. 
11.6. Den Gästen wird das Tragen von Kleidung empfohlen, welche für die 
Erlebnisangebot geeignet ist und vor starker Sonneneinstrahlung, Regen 
oder Wind schützt. Auch wird die Mitnahme von Wechselkleidung 
empfohlen. Erscheint der Gast in den Erlebnisangebote nicht angepasster 
Kleidung oder Schuhwerk, behält sich der Anbieter der Erlebnisangebote 
vor, den Gast aus Sicherheitsgründen von der Erlebnisangebot ganz oder 
teilweise auszuschließen  
11.7. Anweisungen der Guides ist vor und während der Erlebnisangebote 
Folge zu leisten. Verkehrsregeln sind einzuhalten und Rücksichtnahme auf 
andere Verkehrsteilnehmer stets zu nehmen. 
11.8. Bei körperlich aktiven Erlebnisangeboten auf Gewässern ist 
Nichtschwimmern die Teilnahme nicht gestattet.  

12. Besondere Regelungen im Zusammenhang mit Pandemien 
(insbesondere dem Corona-Virus) 

12.1. Die Parteien sind sich einig, dass die vereinbarten Leistungen durch EA 
stets unter Einhaltung und nach Maßgabe der zum jeweiligen 
Leistungszeitpunkt geltenden behördlichen Vorgaben und Auflagen 
erbracht werden. 
12.2.  Der Kunde erklärt sich einverstanden, angemessene 
Nutzungsregelungen oder -beschränkungen von EA bei der 
Inanspruchnahme von Leistungen zu beachten und im Falle von 
auftretenden typischen Krankheitssymptomen EA unverzüglich zu 
verständigen. 

13. Rechtswahl; Gerichtsstand; Verbraucherstreitbeilegung 

13.1. Auf das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen dem 
Kunden und EA findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Der 
Kunde kann EA nur am Sitz von EA verklagen. 
13.2. Für Klagen von EA gegen den Kunden ist der Wohnsitz des Kunden 
maßgebend. Für Klagen gegen Kunden, die Kaufleute, juristische Personen 
des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die Ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben oder deren 
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz von EA vereinbart. 
13.3. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, 
a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren Bestimmungen 

internationaler Abkommen, die auf den Dienstleistungsvertrag zwischen 
dem Kunden und EA anzuwenden sind, etwas anderes zugunsten des 
Kunden ergibt oder 
b) wenn und insoweit auf den Dienstleistungsvertrag anwendbare, nicht 
abdingbare Bestimmungen im Mitgliedstaat der EU, dem der Kunde 
angehört, für den Kunden günstiger sind als die vorstehenden 
Bestimmungen oder die entsprechenden deutschen Vorschriften. 
13.4. EA weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbraucherstreitbeilegung 
darauf hin, dass EA nicht an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung 
teilnimmt. Sofern eine Verbraucherstreitbeilegung nach Drucklegung 
dieser Bedingungen für EA verpflichtend würde, informiert EA die 
Verbraucher hierüber in geeigneter Form. EA weist für alle Verträge, die im 
elektronischen Rechtsverkehr geschlossen wurden, auf die europäische 
Online-Streitbeilegungs-Plattform https:/ /ec.europa.eu/ consumers/ odr 
hin. 
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Anbieter der jeweil igen Erlebnisangebote ist der im Angebot genannte 
Erlebnisanbieter. 
 
 

Ergänzende Regelungen für den Verkauf von 
Gutscheinen und Souvenirs (Merchandise) 
durch den EA 

1. Abschluss des Kaufvertrages, Speicherung des Vertragstextes 

1.1. Die Präsentation der Waren und Dienstleistungen im Onlineshop stellt kein 
rechtlich bindendes Vertragsangebot von EA dar, sondern ist lediglich eine 

unverbindliche Aufforderung an den Kunden, Waren zu bestellen. Mit der 
Bestellung der gewünschten Ware nach Maßgabe der nachfolgenden 
Bestimmungen gibt der Kunde ein für ihn verbindliches Angebot auf Abschluss 

eines Kauf- oder Dienstleistungsvertrages ab. 
1.2. Für den Vertragsschluss gilt Ziffer 2 der Allgemeine Geschäftsbedingungen 

für die Erlebnisangebote nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen 
entsprechend.  
1.3. EA wird dem Kunden bei elektronischen Bestellungen den Eingang seiner 

Bestellung unverzüglich auf elektronischem Weg bestätigen. Diese 
Eingangsbestätigung stellt noch keine Annahme des Vertragsangebots des 

Kunden dar, führt somit noch nicht zum Abschluss des Kaufvertrages und 

begründet keinen Anspruch des Kunden auf das Zustandekommen eines 
Kaufvertrages entsprechend seinen Wünschen und seiner Bestellung. 

1.4. An sein durch Betätigung des Buttons "zahlungspflichtig bestellen" bzw. 
„zahlungspflichtig buchen“ abgegebenes Vertragsangebot ist der Kunde sechs 

Werktage gebunden, soweit im Einzelfall keine andere Frist für die Annahme 

des Angebots durch EA vereinbart ist.  
1.5. Der Vertrag kommt rechtsverbindlich entweder dadurch zu Stande, dass 

dem Kunden innerhalb der Bindungsfrist in Textform die Auftragsbestätigung 
von EA zugeht oder durch Zugang der bestellten Ware beim Kunden innerhalb 
dieser Frist bzw. Beginn der Ausführung der Dienstleistungen. 

2. Preise, Versandkosten, Mindestbestellwert 

2.1. Alle im System angegebenen Preise sind Endpreise und beinhalten die 

gesetzliche Mehrwertsteuer. Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung 

angegebenen Preise. Diese enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. 

Preisänderungen und Irrtumsanfechtungen sind nach Maßgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen vorbehalten. 
2.2. Bei Verlagserzeugnissen, die der Preisbindung unterliegen, gelten die vom 

Verlag gültigen Verkaufspreise zum Zeitpunkt der Lieferung. 
2.3. Die jeweiligen Versandkosten sind bei der Produktvorstellung angegeben. 
Soweit keine gesonderten Versandkosten beim Produkt angegeben sind, gilt 

eine Versandkostenpauschale von 4,- € für Sendungen an Adressen auf dem 
deutschen Festland als vereinbart. Versandkosten für andere Ziele müssen, 

sofern ein Versand angeboten wird, individuell vereinbart werden, im Falle einer 
fehlenden Vereinbarung gelten 15,- € für den Versand innerhalb Europas und 
30,- € für den Versand weltweit als Versandkostenpauschale vereinbart. 

2.4. Die Versandkosten werden dem Kunden während des Bestellvorgangs 
angezeigt. Soweit der Kunde von einem bestehenden Widerrufsrecht Gebrauch 
macht, hat er die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die 

gelieferte Ware der bestellten Ware entspricht. 

3. Lieferung, Lieferzeit 

3.1. Die Lieferungen erfolgen an die angegebene Adresse. Lieferungen ins 
Ausland sind nur möglich, soweit ausdrücklich vereinbart. 

http://ec.europa.eu/consumers/odr


3.2. Soweit Vorkasse vereinbart ist, versendet EA die Ware nicht vor 

Zahlungseingang. 
3.3. Die Frist für die Lieferung  beginnt bei Zahlung per Vorkasse am Tag nach 
der Erteilung des Zahlungsauftrags an das überweisende Kreditinstitut bzw. 

Zahlungsdienstleistungsunternehmen durch den Kunden bzw. bei anderen 
Zahlungsarten am Tag nach Vertragsschluss und endet mit dem Ablauf des 

letzten Tages der Frist. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag 
oder einen am Lieferort gesetzlichen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen 
Tages der nächste Werktag.  

4. Zahlung, Eigentumsvorbehalt 

4.1. Die Bezahlung der Waren erfolgt wahlweise per Kreditkarte, (SEPA-) 

Lastschrift, Vorkasse, PayPal oder auf Rechnung. EA behält sich das Recht vor, 
im Einzelfall bestimmte Zahlungsarten auszuschließen. Eine Bezahlung durch 

Übersendung von Bargeld oder Schecks ist nicht möglich. 
4.2. Bei Zahlung per Kreditkarte erfolgt die Abbuchung nach dem Versand der 
Ware. EA akzeptiert die Kreditkarten (…) 
4.3. Bei Zahlung per Lastschrift erfolgt die Abbuchung nach dem Versand der 
Ware. 
4.4. Bei Zahlung auf Rechnung ist der Kunde verpflichtet, den Rechnungsbetrag 

innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware ohne jeglichen Abzug zu 
begleichen. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist die Gutschrift auf 

dem angegebenen Konto von EA. 
4.5. Bei Zahlung per Vorkasse hat der Kunde den Rechnungsbetrag ohne jeden 

Abzug unter Angabe des Verwendungszwecks (Rechnungs- und/oder 

Auftragsnummer) innerhalb von 7 Tagen nach Zugang der Auftragsbestätigung 
entsprechend Ziff. 2.6 dieser auf das angegebene Konto zu überweisen Erfolgt 
die Gutschrift nicht innerhalb der angegebenen Frist obwohl EA zur 

ordnungsgemäßen Lieferung der Ware bereit und in der Lage ist und kein 
gesetzliches oder vertragliches Rücktrittsrecht des Kunden besteht, kann EA 

nach Mahnung mit angemessener Fristsetzung nach Ablauf der Frist den 
Rücktritt vom Vertrag erklären. 
4.6. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von EA. 

4.7. Ab einer 2. Mahnung und im Falle von Rückbelastungen bei 
Kreditkartenzahlungen oder PayPal Zahlungen kann EA ein pauschales 

Bearbeitungsentgelt von € … mit der Maßgabe verlangen, dass eine Forderung 
von EA auf Ersatz eines weitergehenden Schadens nicht ausgeschlossen ist und 
dem Kunden vorbehalten bleibt, gegenüber EA den Nachweis zu führen, dass EA 

kein oder ein wesentlich geringerer Schaden als das geltend gemachte 
pauschale Bearbeitungsentgelt entstanden ist. Bei Rückbelastungen von 
Rücklastschriften und Kreditkartenbelastungen sind in jedem Fall zusätzlich 

nachgewiesene Bankgebühren und Gebühren der Kreditkartenorganisationen 
als Verzugsschaden zu ersetzen. 

5. Widerrufsrecht 

5.1. Soweit der Kunde Verbraucher ist, steht ihm entsprechend den gesetzlichen 

Vorschriften ein Widerrufsrecht zu. 
5.2. Das Widerrufrecht ist ausgeschlossen 
a) bei der Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren 

Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher 
maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des 

Verbrauchers zugeschnitten sind,  
b) bei der Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren 
Verfallsdatum schnell überschritten würde, 

c) bei Verträgen zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des 
Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn 
ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde, 

d) bei der Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in 
einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt 

wurde, 

e) vorbehaltlich des Satzes 2 des § 312g Abs. 2 BGB bei Verträgen zur Erbringung 
von Dienstleistungen in den Bereichen Beherbergung zu anderen Zwecken als 

Wohnzwecken, Beförderung von Waren, Kraftfahrzeugvermietung, Lieferung 
von Speisen und Getränken sowie zur Erbringung weiterer Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen, wenn der Vertrag für die Erbringung 

einen spezifischen Termin oder Zeitraum vorsieht, 
f) bei der Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme 

von Abonnement-Verträgen, 
5.3. Auf die nachfolgende und zusätzlich unter dem Link Belehrung über das 
Widerrufsrecht abrufbare Widerrufsbelehrung wird hingewiesen. 

6. Gewährleistung 

6.1. Für Verträge mit Verbrauchern gelten für alle im Shop angebotenen Waren 

und Dienstleistungen die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften.  
6.2. Für Verträge mit Kunden, die Unternehmen sind, gilt:  

a) Rechte wegen offensichtlicher Mängel der Ware einschließlich 
offensichtlicher Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der Lieferung bestehen 
nur, wenn der Kunde den Mangel zwei Wochen nach Empfang oder Ablieferung 

gegenüber EA in Textform unter der in der Rechnung/im Lieferschein 

angegebenen Adresse rügt. Für die Einhaltung der Frist genügt die rechtzeitige 

Absendung der Rüge. 
b) Beanstandete Ware ist auf Verlangen frachtfrei zurückzugeben. Erweist sich 
die Beanstandungen als berechtigt, erhält der Kunde die Fracht- oder sonstigen 

Transportkosten erstattet. 
c) Für alle sonstigen während der gesetzlichen Gewährleistungsfrist 

auftretenden Mängel der Kaufsache gelten nach Wahl des Kunden die 
gesetzlichen Ansprüche auf Nachbesserung, Mängelbeseitigung, Neulieferung 
sowie, bei Vorliegenden der besonderen gesetzlichen Voraussetzungen, die 

weitergehenden Ansprüche auf Minderung und/oder Schadensersatz. 
d) Die Gewährleistungsfrist beträgt 1 Jahr. 

7. Haftung von EA 

7.1. EA haftet für Mängel und Lieferverzug 

a) in voller Schadenshöhe bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit und bei Schäden 

an Leben, Körper oder Gesundheit, 

b) dem Grunde nach bei jeder schuldhaften Verletzung wesentlicher 

Vertragspflichten 

c) außerhalb solcher Pflichten dem Grunde nach auch für Vorsatz und grobes 

Verschulden einfacher Erfüllungsgehilfen, 

d) der Höhe nach in den Fällen gem. b) und c) nur auf Ersatz des typischen, 

vorhersehbaren Schadens 

7.2. Die Haftung wegen Vorsatz, Garantie, Arglist und für Personenschäden 
sowie nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt von diesen Bestimmungen 

unberührt. 

7.3. Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch EA, deren gesetzlichen 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, haftet EA stets 
unbeschränkt 

7.4. • bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
7.5. • bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung 

7.6. • bei Garantieversprechen, soweit vereinbart, oder 
7.7. • soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist. 
7.8. Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und 
auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf 

(Kardinalpflichten), durch leichte Fahrlässigkeit von EA, deren gesetzlichen 
Vertretern oder Erfüllungsgehilfen ist die Haftung der Höhe nach auf den bei 
Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt, mit dessen Entstehung 

typischerweise gerechnet werden muss. 
7.9. Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen. 
 

Verkäufer der jeweil igen Waren und Gutscheine ist der im Angebot 
genannte Erlebnisanbieter. 
 

  



 

Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden  
bei der Vermittlung verbundener Reiseleistungen 

 
 
Bei Buchung zusätzlicher Reiseleistungen für Ihre Reise anlässlich verschiedener Besuche unseres 
Unternehmens oder anlässlich verschiedener Kontaktaufnahmen mit unserem Unternehmen im 
Anschluss an die Auswahl und Zahlung einer Reiseleistung können Sie die nach der Richtlinie (EU) 
2015/ 2302 für Pauschalreisen geltenden Rechte NICHT in Anspruch nehmen. 
 
Daher ist unser Unternehmen nicht für die ordnungsgemäße Erbringung solcher zusätzlichen 
Reiseleistungen verantwortlich. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den jeweiligen 
Leistungserbringer. 
 
Bei Buchung zusätzlicher Reiseleistungen anlässlich verschiedener Besuche unseres 
Unternehmens oder anlässlich verschiedener Kontaktaufnahmen mit diesem innerhalb von 24 
Stunden nach Bestätigung Ihrer Buchung durch die OBS OnlineBuchungService GmbH werden 
diese Reiseleistungen jedoch Teil verbundener Reiseleistungen. In diesem Fall verfügt die OBS 
OnlineBuchungService GmbH über die nach dem EU-Recht vorgeschriebene Absicherung für die 
Erstattung Ihrer Zahlungen an die OBS OnlineBuchungService GmbH für Dienstleistungen, die 
aufgrund der Insolvenz der OBS OnlineBuchungService GmbH nicht erbracht wurden. Beachten Sie 
bitte, dass dies im Fall einer Insolvenz des betreffenden Leistungserbringers keine Erstattung 
bewirkt. 
 

 
 
Die OBS OnlineBuchungService GmbH hat eine Insolvenzabsicherung mit R+V Allgemeine 
Versicherung AG abgeschlossen. 
 
Die Reisenden können diese Einrichtung oder gegebenenfalls die zuständige Behörde R+V 
Allgemeine Versicherung AG (Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, ruv@ruv.de, +49 611 533-5859) 
kontaktieren, wenn Ihnen Reiseleistungen aufgrund der Insolvenz von der OBS 
OnlineBuchungService GmbH verweigert werden. 
 
Hinweis: Diese Insolvenzabsicherung gilt nicht für Verträge mit anderen Parteien als der OBS 
OnlineBuchungService GmbH, die trotz der Insolvenz des Unternehmens OBS 
OnlineBuchungService GmbH erfüllt werden können. 
 
 

Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/ 2302 in der in das nationale Recht umgesetzten 
Form zu finden ist: www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de. 

  

mailto:ruv@ruv.de
http://www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de/


Ergänzende Hinweise zum Widerrufsrecht für Verbraucher  
 

Wenn Sie Verbraucher sind (d.h. eine natürliche Person, die die Bestellung zu einem Zweck abgibt, 
der überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden kann), haben Sie das Recht, Ihre Bestellung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu 
widerrufen. 
 
Bitte beachten Sie: Es besteht kein Widerrufsrecht nach den Vorschriften über Fernabsatzverträge gemäß 
§ 312g Abs. 2 Nr. 9 BGB bei der Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit 
Freizeitbetätigungen, wenn der Vertrag für die Erbringung einem spezifischen Termin oder einen 
spezifischen Zeitraum vorsieht.  
 
Online erworbene Eintrittskarten und Voucher, die für einen bestimmten Termin oder einen bestimmten 
Zeitraum gelten (z.B. Tageskarten, Saisonpass, Kombi-Tickets), sind daher ebenfalls vom Widerrufsrecht 
ausgeschlossen. 
 

Widerrufsbelehrung 
 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beginnt bei Dienstleistungen mit dem Tag des Vertragsabschlusses und bei Waren mit dem 
Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Ware in Besitz 
genommen haben.  
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, den EA, über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen, informieren, indem Sie eine eindeutige Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, 
Telefax oder E-Mail) übermitteln. Sie können dafür das der Eingangsbestätigung beigefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung vor Ablauf der 
Widerrufsfrist. 
 
Folgen des Widerrufs 
 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs haben wir, der EA Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, 
dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt 
haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die 
Mitteilung über Ihren Widerruf eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnet.  
 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs werden wir, der EA, die überlassenen Eintrittskarten oder 
Berechtigungen ungültig machen. 
 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns 
einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der 
Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten 
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen 
entspricht.  
 

Ende der Widerrufsbelehrung 
 


